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	Muster: Regelungen für den Basar des Fördervereins

	Am XX.XX.XXXX findet in der Grundschule „Sonnenschein“ ein Herbst-basar statt. Der erzielte Erlös kommt der Schule zugute. Veranstalter ist der Förderverein der Grundschule „Ratze & Rübe e. V.“.
Für den Verkauf gelten die folgenden Bedingungen, denen die Verkäufer mit Unterschrift unter dieses Formular ausdrücklich zustimmen.
1. Der Förderverein erhält für den Verkauf der von den Verkäufern eingelieferten Waren 15 % des Verkaufserlöses.
2. Die Preise werden von den einliefernden Verkäufern durch die mit den Waren verbundenen Preisschilder festgelegt.
3. Der Förderverein behält sich vor, stark beschädigte oder stark verschmutzte Ware sowie Ware ohne Preisschilder vom Verkauf auszunehmen.
4. Der Förderverein übernimmt keine Haftung für verlorene, gestohlene oder beschädigte Ware.
5. Nicht verkaufte Ware kann am XX.XX.XXXX in der Zeit vom XX.XX bis XX.XX Uhr in den Räumlichkeiten der Grundschule „Sonnenschein“ zusammen mit dem Verkaufserlös abgeholt werden.
6. Nicht abgeholte Ware wird nicht aufbewahrt, sondern einem gemeinnützigen Zweck zugeführt oder entsorgt. Für diesen Fall übereignet der Verkäufer dem Förderverein mit seiner Unterschrift das Eigentum an den angebotenen und nicht rechtzeitig abgeholten Artikeln.
7. Der Verkaufserlös kann zu dem o. g. Zeitpunkt an der Kasse des Basars abgeholt werden. Der Verkäufer erklärt sich hiermit damit einverstanden, dass nicht rechtzeitig abgeholtes Geld in voller Höhe dem Förderverein als Spende zugutekommt.
Neuburg, XX.XX.XXXX 	
_________________________
Unterschrift des Verkäufers
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